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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1989

Index

10/10 Grundrechte

62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

AMFG §18 Abs1;

AMFG §18 Abs2;

StGG Art6;

Rechtssatz

§ 18 Abs 2 AMFG greift in das verfassungsgesetzliche Recht auf Erwerbsausübungsfreiheit ein. Nach der Judikatur des

VfGH (Hinweis E 23.6.1986, VfSlg 10932/1986) verletzen gesetzliche, die Erwerbsausübungsfreiheit beschränkende

Regelungen nur dann nicht dieses verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht, wenn sie durch das öffentliche Interesse

geboten und auch sachlich zu rechtfertigen sind.
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